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Vorwort 

 

Die Repetitorien Recht basieren auf einem Lernkonzept, das durch die erfahrenen Lehrmittel-

spezialisten der Compendio Bildungsmedien entwickelt wurde. Die Reihe will und kann nicht Er-

satz für die Vorlesung, das Studium der einschlägigen Literatur und die Auseinandersetzung mit 

der Gerichtspraxis sein, sondern ist lediglich als Ergänzung dazu gedacht. 

Im Vordergrund stehen folgende Ziele: 

 Repetition vor Prüfungen: Die systematische Kurzdarstellung des Stoffs wird ergänzt mit zahl-

reichen Beispielen, Grafiken, Verweisen auf die Gerichtspraxis (zum Teil mit Kurzbeschrei-

bungen) sowie Übungsfällen mit Lösungsskizzen. 

 Evaluation von allfälligen Wissens- und Verständnislücken, die dank Verweisen auf die Fach-

literatur zielgerichtet geschlossen werden können. 

 Vorbereitung auf Vorlesungen, Literaturstudium und Arbeit an Falllösungen dank kurzem, 

klar strukturiertem Überblick. 

Das vorliegende Repetitorium soll den Studierenden dazu dienen, die wichtigsten Grundregeln 

des Römischen Rechts anhand einer kurzen Darstellung zu wiederholen. Keinesfalls kann und 

will es den Besuch der einschlägigen Lehrveranstaltungen und die Konsultation der zahlreich 

vorhandenen Fachliteratur zum Thema ersetzen. 

Die verschiedenen Themenbereiche wurden wie folgt bearbeitet: 

 Christoff Kandera: Sachenrecht, Delikt und Obligationenrecht Besonderer Teil 

 Daniel Wyss und Barbara Lindenmann (in der 1. und 2. Auflage): Grundlagen, Obligationen-

recht Allgemeiner Teil und Vertrag allgemein 

Für die Unterstützung bei der Erstellung des Manuskripts danken wir Frau Silvia Kandera sowie 

den Verantwortlichen des Orell Füssli Verlags, insbesondere Herrn Raimund Süess, herzlich. 

Die Autoren sind für Hinweise auf Fehler oder für Verbesserungsvorschläge jederzeit dankbar. 

Diese sind zu richten an den Verlag: jusmedien@orellfuessli.com  
Christoff Kandera 

Daniel Wyss  
Bern, April 2024  

mailto:jusmedien@orellfuessli.com
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bzw. beziehungsweise 
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etc. et cetera (und so weiter) 

evtl. eventuell 

f./ff. und (fort)folgende/r (Seite[n], Randnummer[n] usw.) 

gem. gemäss 

h.L. herrschende Lehre 

i.c. in casu (im vorliegenden Fall) 
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https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/de
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https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/de
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1. Teil Grundlagen 

1. Teil: Grundlagen 

Übersicht 

Einleitung und zeitlicher Überblick  Einleitung 

 Epochen des römischen Rechts 

 Berühmte römische Juristen 

Objektives und subjektives Recht  Absolutes und relatives subjektives Recht 

 Subjektives Recht und Anspruch 

Römisches Aktionensystem  Zivilrechtspflege 

 Aktionstypen 

 Exceptio 

Rechtsfähigkeit und Handlungsfähigkeit  

Rechtsgeschäft  Einseitiges und zweiseitiges Rechtsgeschäft 

 Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft 

 Erwerb und Zuwendung 

Ungültigkeit von Rechtsgeschäften  Nichtigkeit und Anfechtbarkeit 

 Rechtswidrigkeit und Sittenwidrigkeit 

 Unmöglichkeit 

Stellvertretung  Direkte und indirekte Stellvertretung 

 Ersatzkonstruktionen des römischen Rechts 

Bedingung und Befristung  Suspensiv- und Resolutivbedingung 

 Anfangs- und Endtermin  
Verwendete Literatur 

BENKE/MEISSEL, § IX; HAUSMANINGER/SELB, 3 ff., 73 ff., 374 ff.; HEILFRON, §§ 36 ff., 42 ff., 48 f., 51 ff., 61 f., 72; 

HONSELL/FARGNOLI, §§ 2 ff.; KASER, §§ 11 ff., 23 ff., 49 ff., 60 ff., 64 ff., 67 ff., 82, 123, 141; KASER/KNÜTEL/LOHSSE, 

§§ 1 ff., 15 ff., 22 ff.; MAYER-MALY, §§ 3 ff., 18, 20, 22, 24 f., 51; VON TUHR/ESCHER, §§ 9 f., 27 ff., 32 f., 143 ff., 

194 f., 198 ff., 206 ff., 223 ff., 347 ff.; VON TUHR/PETER, §§ 254 ff.  
A Einleitung und zeitlicher Überblick 

1 Einleitung 

Dieser 1. Teil zu den Grundlagen hat drei Ziele:  

 Erstens wird durch einen Überblick über die Epochen des römischen Rechts ein Gefühl für 

die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des jeweiligen Zeitalters vermittelt. 

 Zweitens werden die bekanntesten römischen Juristen kurz vorgestellt und zeitlich verortet. 

 Drittens werden die Grundlagen, welche für das Verständnis des römischen Rechts unver-

zichtbar sind, erläutert.  

Auf diesen Grundlagen werden dann die materiellen Inhalte des Sachen- und des Obligationen-

rechts im 2. und 3. Teil aufgebaut.  
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2 Epochen des römischen Rechts 

Wendepunkte Staatsform Wirtschaft Rechtliche Epoche 

Gründung Roms 

(753 v. Chr.) 
Königtum 

Bäuerliches Zeitalter 

Altrömisches Recht: 

 12 Tafeln (450 v. Chr.) 

 Lex Aquilia 

(286 v. Chr.) 

Vertreibung des Tarquinius 

Superbus (510 v. Chr.) 
Ältere Republik 

(Mitte 3. Jh. v. Chr.) Jüngere Republik 

Imperialismus / 

zunehmender Handel und 

Wohlstand 

Vorklassisches und klassi-

sches Recht: 

 Edictum perpetuum 

(130 n. Chr.) 
Augustus wird Kaiser 

(27 v. Chr.) 
Prinzipat  

Reich wird unter Diokletian 

zur absoluten Monarchie 

(284 n. Chr.) 

Tod Justinians  

(565 n. Chr.) 

Dominat Wirtschaftsverfall 

Nachklassisches Recht 

Im Westen: 

 Vulgarisierung 

Im Osten: 

 Corpus iuris civilis  

(ab 528 n. Chr.)  
3 Berühmte römische Juristen 

Juristen der Frühklassik: 

 Labeo (um die Zeitenwende): schrieb einen Kommentar zum Zwölftafelgesetz; 

 Proculus (1. Jh. n. Chr.): Leitfigur der Rechtsschule der Prokulianer; 

 Sabinus (1. Jh. n. Chr.): Leitfigur der Rechtsschule der Sabinianer; 

 Iavolenus (um 100 n. Chr.). 

Juristen der Hochklassik: 

 Celsus (1. Hälfte 2. Jh. n. Chr.): Prokulianer; 

 Julianus (etwa 100–150 n. Chr.): Sabinianer, einer der grössten Juristen der Antike; sein Haupt-

werk sind die Digesta in 90 Bänden; er redigierte das edictum perpetuum; 

 Pomponius (Mitte des 2. Jh. n. Chr.): Sabinianer; 

 Gaius (um 150 n. Chr.): Sabinianer, Verfasser der Institutiones (Lehrbuch des Privat- und Pro-

zessrechts); 

 Cervidius Scaevola (2. Jh. n. Chr.). 

Juristen der Spätklassik: 

 Papinianus (2. Hälfte 2. Jh. bis 212 n. Chr.): galt neben Julianus als der grösste römische 

Rechtsgelehrte; 

 Paulus (Ende 2., Anfang 3. Jh. n. Chr.): schrieb u.a. einen Kommentar zum prätorischen Edikt; 

 Ulpianus (Ende 2., Anfang 3. Jh. n. Chr.): schrieb u.a. Kommentare zum Edikt.  
B  Grundbegriffe 

1 Objektives und subjektives Recht 

Das moderne Recht unterscheidet zwischen objektivem und subjektivem Recht: 

 Das objektive Recht ist die Gesamtheit aller Rechtsnormen, die zu einer bestimmten Zeit 

und in einem bestimmten Gebiet gelten. Diese Normen sind generell-abstrakt formuliert und 

regeln die Beziehungen zwischen verschiedenen Rechtssubjekten (= Personen) unterei-

nander und deren Beziehungen zu Rechtsobjekten (z.B. zu einer Sache). 
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 Wenn konkrete Sachverhalte die Voraussetzungen des objektiven Rechts erfüllen, wird dem 

jeweiligen Rechtssubjekt ein Recht eingeräumt bzw. eine Pflicht auferlegt. Dieses subjektive 

Recht ist das sog. rechtlich geschützte Interesse, die Berechtigung bzw. die Verpflichtung, die 

sich im Einzelfall aus dem objektiven Recht ableitet.  
Beispiel  ZGB 641 bestimmt Folgendes: «Wer Eigentümer einer Sache ist, kann in den Schranken der Rechts-

ordnung über sie nach seinem Belieben verfügen [Abs. 1]. Er hat das Recht, sie von jedem, der sie ihm 

vorenthält, herauszuverlangen und jede ungerechtfertigte Einwirkung abzuwehren [Abs. 2].»  

ZGB 641 ist die objektiv-rechtliche Grundlage des subjektiven Rechts «Eigentum». Damit diese Norm 

angewendet werden kann, muss ein infrage stehender Sachverhalt unter die Norm subsumierbar sein. 

  
2 Absolutes und relatives subjektives Recht 

Das heutige Recht unterscheidet zwischen absoluten subjektiven und relativen subjektiven 

Rechten: 

 Absolute subjektive Rechte wirken gegenüber jedermann (erga omnes).  
Beispiel  Ein typisches absolutes subjektives Recht ist das Eigentum. Der Eigentümer kann seine Sache von 

jedem herausverlangen, der sie ihm vorenthält (siehe ZGB 641 Abs. 2).   
 Forderungsrechte (obligationes) sind relative subjektive Rechte, weil sie sich nur gegen den 

Verpflichteten richten, also nur zwischen dem Gläubiger und dem Schuldner wirksam sind.  
Beispiel  Der Verkäufer V schliesst mit dem Käufer K einen Kaufvertrag über ein Pferd. V erwirbt dadurch eine 

Forderung auf den Kaufpreis, die er nur gegenüber seinem Schuldner K geltend machen kann.   
3 Subjektives Recht und Anspruch 

Damit ein subjektives Recht durchgesetzt werden kann, muss ein Anspruch bestehen. So ent-

steht z.B. eine Kaufpreisforderung mit Abschluss des Kaufvertrags. Die Forderung wird aber 

erst ab Fälligkeit durchsetzbar, d.h. z.B. erst bei Eintritt des vereinbarten Zahlungstermins. Erst 

dann wird das subjektive Recht zum Anspruch. 

Der Anspruch ist die Möglichkeit, als Inhaber des subjektiven Rechts von einem anderen ein 

Tun oder ein Unterlassen verlangen und dieses auch durchsetzen zu können.  
Merke  Ansprüche sind immer relativ, denn sie richten sich gegen eine bestimmte Person, die eine bestimmte 

Leistung zu erbringen hat. Bei Forderungen richten sie sich gegen den Schuldner, bei absoluten Rech-

ten gegen den Rechtsverletzer (z.B. beim Eigentum gegen den unberechtigten Besitzer). 
  

4 Das römische Aktionensystem 

4.1 Allgemeines 

Generell-abstrakte Normen (Gesetze im modernen Sinne) spielen im römischen Privatrecht eine 

geringe Rolle. Anspruchsgrundlagen sind hier vornehmlich in der actio (von agere: handeln, kla-

gen) zu finden. Die actio hat die Funktion des objektiven Rechts. Das subjektive Recht kann nur in 

Form der actio geltend gemacht werden, d.h. ohne actio kein Anspruch. Jede actio ist für einen 

bestimmten Tatbestand gegeben. 

Nach Gaius enthält die formula einer actio folgende Bestandteile: 

 Die demonstratio umschreibt den Anlass des Rechtsstreits. Sie ist nicht bei allen actiones vor-

handen. 

 In der intentio formuliert der Kläger sein Begehren. Sie enthält die Tatbestandsvoraussetzun-

gen der Klage, das sog. Klagefundament. 

 Die adjudicatio ermächtigt den Richter, durch seinen Urteilsspruch direkt Eigentum zu verlei-

hen. Sie kommt nur sehr selten vor (Teilungs- und Grenzbereinigungsklage). 
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